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Nr. 30          25.07.2015 
 
Nr. 1 
Sitzung des Gemeinderates  
 
Am Dienstag, den 28.07.2015 findet um 19:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses (OG) eine öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates statt.  
 
Tagesordnung: 
A Öffentlicher Teil 
 
1. Fertigstellung des Marktplatzes sowie der Hauptstraße, 1. Bauabschnitt;  
Information und Vorstellung des Beleuchtungskonzepts durch das Ingenieurbüro Ullmann;  
Beschlussfassung und Freigabe des Planungskonzepts 
 
2. Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Ausgleichsbebauungsplan zur ersten Änderung 
und Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Biogasanlage Waschulzik – Bebauungsplanbe-
reich Fahrsilo“ und 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Mertingen im Parallelverfahren mit 
der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur ersten Änderung und Erweiterung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans mit Ausgleichsbebauungsplan „Biogasanlage Waschulzik – Bebauungsplan-
bereich Fahrsilo“ 
Hier: Einholung der Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
3. Bebauungsplanverfahren „ 3.Teiländerung des Bebauungsplans „Süd“ der Gemeinde Asbach-Bäumenheim; 
Abwägung und Beschlussfassung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 4  Abs. 2 Baugesetzbuch  (BauGB) 
im Verfahren gemäß § 13 a BauGB;  
Fassung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 BauGB 
 
4. Bebauungsplanverfahren „Weilerhof“ der Gemeinde Asbach-Bäumenheim 
Abwägung und Beschlussfassung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 4  Abs. 2 Baugesetzbuch  (BauGB) 
im Verfahren gemäß § 13 a BauGB;  
Fassung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 BauGB 
 
5. Antrag gemäß §16 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) zur wesentlichen Änderung der genehmig-
ten Anlage und des Betriebs einer Verbrennungsmotorenanlage zum Einsatz von Biogas (Biogasanlage), die 
biologische Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen, die Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen sowie 
die Lagerung von Schlämmen durch die Größen- und Lageänderung der bereits genehmigten Fermenter, der 
Annahmehalle, des BHKW-Gebäudes, des überdachten Lagerplatzes und des Gärrestelagers 
(Tekturänderung) sowie die Abdeckung mit Tragluftfolienhauben auf dem Grundstück Fl.Nr. 696 in der Ge-
markung Mertingen durch die BENC GmbH & Co.KG, - Linie 2- Bioabfall, zur Königsmühle 4, 86690 Mertin-
gen;  
Abgabe der gemeindlichen Stellungnahme 
 
6. Straßenmarkierungsarbeiten im Ortsbereich;  
Information und Beschlussfassung zur Anbringung eines Zebrastreifens am neuen REWE-Markt 
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7. Sanierung der Blitzschutzanlage im katholischen Kindergarten Maria Immaculata 
 
8. Beratung und Beschlussfassung zur Auszahlung von Zuschüssen für Einzelmaßnahmen örtlicher Vereine 
 
9. Bauanträge, Bauanfragen 
9.1 Bauantrag auf Errichtung eines Stützpunktes sowie eines Ausbildungszentrums der Wasserwacht für As-

bach-Bäumenheim, Oberndorf und Mertingen am Haus der Vereine, Bahnhofstraße 14 
9.2 Bauantrag auf Anbau einer Werkhalle, Erweiterung der Donau-Ries-Werkstätten, Anton-Jaumann-Straße 

9, Fl. Nrn 973/1 und 973/6 
 
10. Beratung und Beschlussfassung zur Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren 
 
11. Bekanntgaben & Sonstiges 
 
Im Anschluss wird die Sitzung nichtöffentlich fortgesetzt. 
 
 
Nr. 2 
Ortskernsanierung Gemeinde Asbach-Bäumenheim, Ausbau  Hauptstraße West   BA 1;   
Umleitung des Fahrzeug- und Omnibusverkehrs 
 
In einem weiteren Bauabschnitt der Ortskernsanierung wird am 03.08.2015 mit dem Ausbau der Hauptstraße 
West, BA 1 begonnen. Betroffen ist der Straßenabschnitt der Hauptstraße vom Kreisverkehr am Bahnhof  bis 
zum Schubertweg.  Dieser Bereich wird voraussichtlich bis Jahresende 2015 komplett gesperrt. Der Kreisver-
kehr bleibt befahrbar. 
 
Die Bushaltestelle in der Bahnhofstraße bleibt auch während der Dauer der Baumaßnahme beidseitig beste-
hen und wird wie üblich angefahren. Eine direkte Weiterfahrt zur Haltestelle an der Raiffeisenstraße ist nicht 
möglich. Die derzeitige Bushaltestelle in der Raiffeisenstraße wird um ca. 65 m nach Osten verlegt.  
 
Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert. 
 
Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bedanken wir uns bereits im Voraus für Ihr Verständnis. 
 
 
Nr. 3 
Bürgerbüro am 27.07.2015 geschlossen 
Aufgrund einer Mitarbeiterschulung ist das Bürgerbüro am 27.07.2015 ganztags geschlossen. 
 
 
Nr. 4 
Rathaus am 29.07.2015 geschlossen 
Aufgrund von Netzwerkarbeiten ist das Rathaus am 29.07.2015 ab 10:00 Uhr geschlossen. Dringende Ange-
legenheiten können in der Zeit von 08:00 Uhr – 10:00 Uhr erledigt werden. 
 
 
Nr. 5 
Notbesetzung Standesamt 
Das Standesamt ist in der Zeit von Dienstag, den 28.07.2015 bis einschließlich Donnerstag, den 13.08.2015, 
geschlossen. In dieser Zeit können nur dringende Angelegenheiten durch eine Notbesetzung bearbeitet wer-
den. 
 
 
Nr. 6 
Nachlese zum Bürger- und Kinderfest  
Unser Bürger- und Kinderfest war in diesem Jahr auch aufgrund des schönen warmen Wetters und des guten 
Besuches eine bestens gelungene Festveranstaltung. Das attraktive Programm und das vielseitige kulinari-
sche Angebot machte unsere Veranstaltung wieder zu dem gewohnt tollen, bunten, fröhlichen und gemütli-
chen Fest. 
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Ohne die vielen engagierten Personen sowie Bürgerinnen und Bürger hier am Ort wäre jedoch unser gemein-
sames Fest in dieser Form nicht denkbar.  
Sowohl im Namen der Damen und Herren des Gemeinderates als auch persönlich sage ich vielen herzlichen 
Dank  
 
• den Vereinen, Organisationen und Institutionen für ihren unermüdlichen Einsatz  
• den überaus fleißigen Mitarbeitern des Bauhofs und der Gemeindeverwaltung sowie allen sonstigen Helfern 
für ihr großes Engagement  
• den Anliegern für ihr Verständnis und ihre Unterstützung und  
• den Festgästen für ihren Besuch.  
 
Auch in diesem Jahr möchte ich Sie wieder dazu aufrufen, uns zum zurückliegenden Bürger- und Kinderfest 
Ihre Kritik schriftlich zukommen zu lassen - sowohl Tadel aber natürlich gerne auch Lob. Schreiben Sie uns 
dazu einfach einen formlosen Brief oder eine E-Mail an vzbm@asbach-baeumenheim.de 
 
Herzlichen Dank schon jetzt im Voraus für Ihre Bemühungen! 
 
 
Nr. 7 
Bilderausstellung der Lebenshilfe im Rathaus 
Die Lebenshilfe Donau-Ries und die Gemeinde laden herzlich zu einer Bilderausstellung in den beiden Foyers 
(EG und OG) des Rathauses ein. Die „Kunstgruppe“ der Lebenshilfe in Asbach-Bäumenheim präsentiert dort 
seit dem 23.Juli bis Anfang September ihre vielfältigen und ausdrucksstarken Werke. Die Ausstellung kann zu 
den Öffnungszeiten des Rathauses (siehe 8.) besichtigt werden, der Eintritt ist frei. Sowohl die Künstler als 
auch die Verantwortlichen und Organisatoren freuen sich über regen Besuch. 
 
 
Nr. 8 
Öffnungszeiten Rathaus 
Montag 08:00 bis 13:00 Uhr 

Dienstag 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr 

Mittwoch 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 19:00 Uhr 

Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr 

 
 
Nr. 9 
Ferienprogramm 2015 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
endlich ist es wieder so weit - die von vielen von Euch sicher schon lange ersehnten Sommerferien stehen vor 
der Tür. Mit einem attraktiven und kurzweiligen Programm bieten wir Euch wieder vielseitige Abwechslung und 
Unterhaltung in der Ferienzeit an.  
 
Ohne den Elternbeirat unserer Schule, unsere Vereine, Verbände und Organisationen wäre dies nicht zu 
schaffen. Herzlichen Dank allen Helfern für deren Engagement.  
 
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich schöne und erholsame Ferien und viel Spaß bei unserem 
Ferienprogramm.  
 
Martin Paninka  
1. Bürgermeister  
 
Anmeldung:  
Ab sofort im Rathaus bei Frau Pfeifer und Frau Karges, Zi.-Nr. 2/EG.  
 
Versicherung:  
Für die Dauer der Veranstaltung besteht Versicherungsschutz für alle Kinder.  
 

mailto:vzbm@asbach-baeumenheim.de


 4 
Programm: 

Datum  Veranstaltung  Veranstalter  

01.08.  Selbstverteidigungskurs TWIN Taekwondo  Taekwondo Donauwörth  

03.08.  Kinderspiele bei der  FFW Asbach-Bäumenheim 

04.08.  Pizzabacken – Wir backen und essen Pizza  SPD-Ortsverband 

07.08.  Tischtennis – Spiel & Spaß mit dem kleinen Ball  TSV, Abt. Tischtennis 

08.08.  Stockschießen für Kinder  Bäumenheimer Stockfreunde 

12.08.  Integrativer Spiel- und Spaß – Nachmittag  Lebenshilfe Donau-Ries 

18.08.  Bau eines Insektenhotels Obst- und Gartenbauverein 

19.08.  Schnupperschießen  VSG 1900 Asbach-Bäumenheim 

21.08.  Schnitzeljagd durch den Schmutterwald  Junge Union Asbach-Bäumenheim 

22.08.  Spiel & Spaß mit der Wasserwacht  Wasserwacht Asbach-Bäumenheim 

22.08.  Karate für Neugierige  TSV, Abt. Karate  

27.08.  Kleine Kräuterkunde ESG Kräuter Gmbh 

28.08.  Kinderdisco Jugendtreff Bäumenheim 

28.08.  Besuch im Tierheim  Tierschutzverein Donauwörth  

29.08.  Schnuppertraining Bogenschießen Schützenverein „Diana“ Hamlar 

01.09. Karate für Neugierige  TSV, Abt. Karate  

02.09 Spaß am Tanzen  Carnevalclub Bäumenheim 

03.09.  Kegeln  KAB Asbach-Bäumenheim 

04.09.  Freude am Schachspiel  Schachclub Bäumenheim 

05.09.  „Spiele ohne Grenzen“  Bürger FÜR Bürger 

05.09.  Das Flugzeug  Flugplatz Genderkingen  

06.09.  Schnupperfischen  Fischereiverein Bäumenheim  

09.09.  Spiel und Spaß in der Turnhalle TSV, Abt. Turnen  

10.09.  Schnuppertennis Tennisclub Bäumenheim  

11.09.  Augsburger Puppenkiste Arbeiterwohlfahrt 
 
Die Flyer mit näheren Informationen werden rechtzeitig in der Schule und in den beiden Kindergärten verteilt. 
Zudem liegen die Flyer im Rathaus sowie in verschiedenen örtlichen Geschäften und bei den Geldinstituten 
zur Mitnahme aus. 
 
 
Nr. 10 
Bekanntmachung der Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2014  
für den Bereich des Landkreises Donau-Ries 
Der Gutachterausschuss für den Bereich des Landkreises Donau-Ries hat gemäß § 196 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) i.V.m. § 10 Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) und §§ 12 ff der Gutachteraus-
schussverordnung (GutachterausschussV) Bodenrichtwerte zum 31.12.2014 nach den Bestimmungen des 
BauGB, der ImmoWertV und der GutachterausschussV ermittelt.  
 
Die für die Gemeinde Asbach-Bäumenheim festgelegten Bodenrichtwerte für Bauflächen und landwirtschaft-
lich genutzte Grundstücke samt den jeweiligen Vorbemerkungen werden im Rathaus Asbach-Bäumenheim, 
Rathausplatz 1, 86663 Asbach-Bäumenheim, Finanzverwaltung, Zimmer 15 (1. Stock), während der allgemei-
nen Öffnungszeiten in der Zeit vom 27. Juli bis einschließlich 28. August 2015 öffentlich zur Einsichtnahme 
ausgelegt.  
 
Auskünfte über die Bodenrichtwerte erteilt die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Landratsamt 
Donau-Ries, Pflegstraße 2, 86609 Donauwörth, Zimmer Haus C 291, Tel.: 0906/74 – 178 (§ 196 Abs. 3 Satz 2 
BauGB, § 13 Abs. 3 Satz 3 GutachterausschussV). Schriftliche Bestätigungen der Bodenrichtwerte sind ge-
bührenpflichtig. 
 
Für die Auswertung der Bodenrichtwerte wurden alle in der Kaufpreissammlung erfassten Fälle vom 
01.01.2013 bis 31.12.2014 einbezogen. 
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Der Bodenrichtwert stellt jedoch keinen Verkehrswert dar, sondern wird als durchschnittlicher Bodenwert je 
Quadratmeter aus den Kaufpreisen der beiden zurückliegenden Jahre ermittelt.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen und rechtlichen wertbeeinflussenden Zustandsmerkmale 
wie z.B. Art und Maß der baulichen Nutzung, beitrags- und abgaberechtlicher Zustand, Beschaffenheit und 
tatsächliche Eigenschaften des Grundstücks im Einzelfall von den dargestellten Merkmalen abweichen kön-
nen. Solche Abweichungen von den wertrelevanten Merkmalen bewirken im Allgemeinen auch Abweichungen 
von den dargestellten Richtwerten (Zu- oder Abschläge).  
 
Besondere Gegebenheiten wie z. B. Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nut-
zung, land- und forstwirtschaftliche Nutzungsart, Bodenbeschaffenheit oder Grundstücksgestalt erfordern eine 
Individualbewertung. 
 
Der Bodenrichtwert enthält keine Wertanteile für Aufwuchs, Gebäude, bauliche und sonstige Analgen. Die 
Bodenrichtwerte sind in bebauten Gebieten mit dem Wert ermittelt worden, der sich ergeben würde, wenn die 
Grundstücke unbebaut wären. 
 
Die Bodenrichtwerte haben grundsätzlich keine bindende Wirkung und dienen in erster Linie als Orien-
tierungsdaten. Ansprüche gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, den Baugenehmigungs- oder den 
Landwirtschaftsbehörden können weder aus den Bodenrichtwerten, den Abgrenzungen der Bodenrichtwertzo-
nen bei zonalen Bodenrichtwerten noch aus den sie beschreibenden Attributen abgeleitet werden. 
 
 
Nr. 11 
Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke an ortsansässige Landwirte 
Die Gemeinde beabsichtigt, die landwirtschaftlichen Grundstücke 
 
• Flur Nr. 415/3 zu 1,0342 ha, Oberfeld 
• Flur Nr. 462 zu 0,8406 ha, Oberfeld 
• Flur Nr. 1029/3 zu 1,1206 ha, Balgen 
• Flur Nr. 2665 Teilfläche zu 1,7641 ha, Rohrmähder 
 
ab dem neuen Pachtjahr für drei Jahre (01.10.2015 bis 30.09.2018) zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 
zu verpachten. Sollte die Gemeinde die verpachteten Grundstücke vor Ende des Pachtvertrages für eigene 
Zwecke (z.B. Grundstückstausch) benötigen, ist die Pachtfläche gegen Entschädigung freizugeben. Eine ent-
sprechende Regelung wird jeweils in den Pachtvertrag aufgenommen. Bei der Vergabe der Pachtflächen wird 
nicht nur allein nach dem Pachtpreis entschieden. Wichtig ist, dass die landwirtschaftlichen Grundstücke ord-
nungsgemäß bewirtschaftet und nicht unverhältnismäßig beansprucht werden. 
 
Bewerbungen von in Asbach-Bäumenheim und Hamlar ansässigen Landwirten zur Bewirtschaftung der oben 
genannten Grundstücke werden bis Freitag, dem 31.07.2015 (12.00 Uhr) von der Gemeinde Asbach- 
Bäumenheim (Kämmerei, Zimmer Nr. 14/15) entgegengenommen. 
 
 
Nr. 12 
„Hausschau“ auf Türkisch: 
erdgas schwaben präsentiert Broschüren in türkischer Sprache – Bayerischer Integrationsbeauftragter 
begrüßt Initiative 
Näheres hierzu unter Gemeinsame Bekanntmachungen Nr. 1 
 
 
Nr. 13 
Außensprechtag des Zentrums Bayern Familie und Soziales, Region Schwaben – Beratungstermin 
Näheres hierzu unter Gemeinsame Bekanntmachungen Nr. 2 
 
 
Nr. 14 
Im August keine Energie-Beratung  
Näheres hierzu unter Gemeinsame Bekanntmachungen Nr. 3 
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Nr. 15 
Termine der Woche 
Datum Veranstaltung Ort  Veranstalter 
Seit 23.07. Bilderaustellung   Rathaus   Lebenshilfe 
28.07. Sitzung Gemeinderat  Rathaus   Gemeinde 
Ab 01.08. Ferienprogramm 2015  Siehe Flyer/Programm Siehe Flyer/Programm 
 
Weitere Veranstaltungstermine finden Sie im Veranstaltungskalender auf unserer Homepage unter: 
www.asbach-baeumenheim.de 
 
 
Nr. 16 
Wir gratulieren . . .  
Wir wünschen allen unseren Jubilaren alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen. 
 
 
 
Martin Paninka    
Erster Bürgermeister 

http://www.asbach-baeumenheim.de/


Gemeinde Asbach-Bäumenheim 
Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke an ortsansässige Landwirte  

FlNr. 415/3  
zu 1,0342 ha 

FlNr. 462  
zu 0,8406 ha 

FlNr. 1029/3 
zu 1,1206 ha 

FlNr. 2665 
Teilfläche zu 1,7641 
(Rest Wildgarten) 

Hamlar 



 
Samstag, 25.07.2015 

Gemeinsame Bekanntmachungen 
Herausgeber sind die Städte Donauwörth und Rain, die Marktgemeinde Kaisheim, die Gemeinden 
Asbach-Bäumenheim, Mertingen und die Verwaltungsgemeinschaft Monheim mit Stadt Monheim 
sowie den Gemeinden Buchdorf, Daiting, Rögling und Tagmersheim. 
Die Anschriften und Kontaktdaten finden Sie im jeweiligen örtlichen Amtsblatt. 
Satz: Donauwörther Zeitung 
Erscheint nach Bedarf 
 
 
Nr. 1 
„Hausschau“ auf Türkisch: 
erdgas schwaben präsentiert Broschüren in türkischer Sprache – Bayerischer Integrationsbeauftragter 
begrüßt Initiative 
 
Ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Integrationskultur, aber ein wichtiger für türkische Hausbesitzer oder Mie-
ter mit Erdgasanschluss: erdgas schwaben hat zwei Broschüren zum Umgang mit dem klimaschonenden 
Energieträger jetzt in türkischer Sprache aufgelegt – und ist damit der erste deutsche Erdgasversorger, der 
dies tut. 
 
„Auch das ist ein wichtiger Bestandteil von Integration: sich verständlich machen, miteinander ins Gespräch 
kommen“, sagte Martin Neumeyer, Integrationsbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung bei der Broschü-
ren-Präsentation im Rathaus Nersingen. Gülhan Kayahan, Vertreterin der türkisch-islamischen Gemeinden 
der Region, freut sich über diese Initiative: „Es gibt mir das positive Gefühl, zu dieser Gesellschaft dazuzuge-
hören.“ 
 
Der Ratgeber „Erdgas mit Sicherheit“ inklusive Checkliste für die Hausschau sowie der Flyer „Sicher ist sicher“ 
mit Warngeruchprobe geben wichtige Hinweise, was bei einem Erdgasanschluss im Haus zu beachten ist. 
Was tun, wenn es nach Erdgas riecht? Wie oft sollte man Erdgasleitungen und -geräte überprüfen? Was ist 
bei Sanierungen zu beachten?  
 
Gut informiert sein ist wichtig 
Wenn auch der Auslöser für diese Broschüren ein Erdgas-Unfall im vergangenen Jahr in Landsberg/Lech war: 
„Erdgas ist ein sehr sicherer Energieträger und Unfälle sind so selten, dass es gar keine Statistik dafür gibt“, 
sagt Hans-Günther Habenicht, beim Tochterunternehmen schwaben netz Experte für das Thema Sicherheit 
im Haus. „Dennoch sollte man über einige Besonderheiten Bescheid wissen.“ Dazu gehört zum Beispiel auch, 
bei Sanierungen die Arbeiten am Erdgasanschluss nur vom Fachmann ausführen zu lassen. 
 
Gut informiert zu sein ist das Wichtigste. „Deshalb war es uns schon lange ein Anliegen, diese Informationen 
auch unseren zahlreichen türkischen Kunden in ihrer Sprache zugänglich zu machen“, so Markus Kittl, Spre-
cher der Geschäftsführung schwaben netz. „Tatkräftig das viel beschworene Miteinander umzusetzen, das ist 
für uns gelebte Integration. Diese Broschüren in türkischer Sprache sind ein Anfang und wir möchten das aus-
bauen.“ 
 
Die Broschüren können bei erdgas schwaben unter Fax-Nr. 0821 / 455166 30171  angefordert werden. Im 
Internet stehen sie unter www.erdgas-schwaben.de zum kostenlosen Download zur Verfügung. 
erdgas schwaben 
Sowohl öffentliche Einrichtungen wie private Haushalte nutzen Leistungen von erdgas schwaben. Aktuell sind 
185 Städte und Gemeinden an 6.000 km Erdgasleitungen angeschlossen. Erdgas ist heute Wunschenergie 
Nr. 1: Über 75 Prozent aller Bauherren wünschen Erdgas. erdgas schwaben investiert jährlich 10 Mio. Euro in 
erneuerbare Energien. 2014 ist die Power-to-Gas-Anlage, an der erdgas schwaben maßgeblich beteiligt ist, 
offiziell in Betrieb gegangen. Mit ihr produziert erdgas schwaben jetzt auch Wasserstoff, der ausschließlich 
von erdgas schwaben vertrieben wird. Erdgas ist der Partner der erneuerbaren Energien und hält alle Zu-
kunftsoptionen offen – sei es schwäbisches Bio-Erdgas oder Wasserstoff. erdgas schwaben ist Vollsortimenter 
im Energieangebot: Erdgas, Bio-Erdgas, Strom, Bio-Strom, Wasserstoff sowie Contracting. Seit 2011 bietet 
erdgas schwaben neben Erdgas und Bio-Erdgas auch Stromprodukte an. Mit dem schwaben strom spar bietet 
der Energiedienstleister ein günstigstes variables Stromprodukt. Mehr Informationen: www.erdgas-
schwaben.de 
schwaben netz ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen von erdgas schwaben,  das für den Bau und den 
Unterhalt des Erdgasnetzes zuständig ist.  
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erdgas schwaben gmbh 
Bayerstraße 43 
86199 Augsburg 
 
Nr. 2 
Außensprechtag des Zentrums Bayern Familie und Soziales, Region Schwaben – Beratungstermin 
Der nächste Beratungstermin findet am Montag, 3. August 2015, von 10.00 bis 15.00 Uhr in Donauwörth im 
Bürgerbüro, Neue Kanzlei, Zimmer 1, statt. 
 
Es wird über 
 
• Elterngeld/Erziehungsgeld 
• Schwerbehindertenverfahren (SGB IX) 
• Bayerisches Blindengeld 
• Opferentschädigung 
• Soldatenversorgung und 
• Kriegsopferversorgung 
 
beraten und informiert. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie auch unter Tel. 0821/5709-01, Fax: 0821/5709-5000 oder unter 
www.zbfs.bayern.de. 
 
Anschrift: 
Morellstraße 30, 86159 Augsburg  
Großkundenadresse: 86135 Augsburg 
e-Mail: poststelle.schw@zbfs.bayern.de 
 
 
Nr. 3 
Im August keine Energie-Beratung  
Donauwörth (pm). Im August findet keine Energie-Beratung statt. Darauf weist das Landratsamt Donauwörth 
hin. Die nächsten Beratungstermine finden dann wieder im September statt. Außerdem besteht im Rahmen 
der DONAURIES-Ausstellung vom 9. bis 13. September in Nördlingen die Möglichkeit, sich am Stand der 
Landkreis-Energieberatung zu informieren. An den fünf Tagen werden ganztags Energieberater/innen anwe-
send sein, die den Besucherinnen und Besuchern Fragen beantworten und sich je nach Andrang auch gerne 
für ein längeres Beratungsgespräch Zeit nehmen. 
 


